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Norm

BAO §115;

EStG 1972 §22 Abs1 Z1;

GewStG §1 Abs1;

UStG 1972 §10 Abs2 Z7;

UStG 1972 §10 Abs2 Z8;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Hält die Abgabenbehörde die Aussage eines Restaurators betre end die Art seiner Tätigkeit für zuwenig informativ

und vermißt sie noch weitere Detailangaben, so liegt es an ihr, den maßgeblichen Sachverhalt von Amts wegen näher

zu erforschen; in einem solchen Fall darf sie sich jedenfalls nicht damit begnügen, der Tätigkeit des Restaurators von

vornherein die Eigenschaft abzusprechen, eine künstlerische Tätigkeit zu sein.
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